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EnEV 2014 Einblasdämmprivileg 
 
Die Neufassung der EnEV erwähnt endlich und erstmals in Anlage 3 die Einblastechno-
logie:  
- für Außenwände Ziff. 1 Satz 4 und 5;  
- für Dächer und oberste Geschoßdecken Ziff. 4 Satz 6 zweiter Halbsatz,  
- für Kellerdecken Ziff. 5 Satz 5. 
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Anlage 3 (zu den §§ 8 und 9)  
Anforderungen bei Änderung von Außenbauteilen und bei Errichtung kleiner Gebäude; Rand-
bedingungen und Maßgaben für die Bewertung bestehender Wohngebäude  
 
1 Außenwände   
1Soweit bei beheizten oder gekühlten Räumen Außenwände ersetzt oder erstmals eingebaut 
werden, sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 1 einzuhalten. 2Dies ist auch auf Außen-
wände anzuwenden, die in der Weise erneuert werden, dass bei einer bestehenden Wand  
 
a) auf der Außenseite Bekleidungen in Form von Platten oder plattenartigen Bauteilen oder 

Verschalungen sowie Mauerwerks-Vorsatzschalen angebracht werden oder  
b) der Außenputz erneuert wird.  
 
3Satz 2 ist nicht auf Außenwände anzuwenden, die unter Einhaltung energiespar-rechtlicher 
Vorschriften nach dem 31. Dezember 1983 errichtet oder erneuert worden sind. 4Werden Maß-
nahmen nach Satz 1 oder 2 ausgeführt und ist die Dämmschichtdicke  im Rahmen dieser 
Maßnahmen aus technischen Gründen begrenzt , so gelten die Anforderungen als erfüllt , 
wenn die nach anerkannten Regeln der Technik höchstmögliche Dämmschichtdicke  (bei 
einem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)) eingebaut wird. 5Werden 
Maßnahmen nach Satz 1 oder 2 ausgeführt und wird hi erbei Satz 4 angewendet, ist ein 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,045 W/(m·K) einzuhalten, soweit 
Dämm-Materialien in Hohlräume eingeblasen oder Dämm -Materialien aus nachwachsen-
den Rohstoffen verwendet werden.  
 
 
4 Dachflächen sowie Decken und Wände gegen unbeheizte Dachräume  
 
1 Soweit bei beheizten oder gekühlten Räumen Dachflächen einschließlich Dachgauben, die 
gegen die Außenluft abgrenzen, sowie Decken und Wände, die gegen unbeheizte Dachräume 
abgrenzen, ersetzt oder erstmals eingebaut werden, sind für die betroffenen Bauteile die Anfor-
derungen nach Tabelle 1 Zeile 4a einzuhalten. 2Soweit derartige Bauteile in der Weise erneuert 
werden, dass  
a) eine Dachdeckung einschließlich darunter liegender Lattungen und Verschalungen ersetzt 

oder neu aufgebaut werden,  
b) eine Abdichtung, die flächig (zum Beispiel mit geschlossenen Nähten und Stößen) das Ge-

bäude wasserdicht abdichtet, durch eine neue Schicht gleicher Funktion ersetzt wird (bei 
Kaltdachkonstruktionen einschließlich darunter liegender Lattungen),  

c) bei Wänden zum unbeheizten Dachraum (einschließlich Abseitenwänden) auf der kalten 
Seite Bekleidungen oder Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden oder Dämm-
schichten eingebaut werden oder  
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d) bei Decken zum unbeheizten Dachraum (oberste Geschossdecken) auf der kalten Seite 
Bekleidungen oder Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden oder Dämmschichten 
eingebaut werden,  

sind für die betroffenen Bauteile bei Maßnahmen nach den Buchstaben a, c und d die Anforde-
rungen nach Tabelle 1 Zeile 4a sowie bei Maßnahmen nach Buchstabe b die Anforderungen 
nach Tabelle 1 Zeile 4b einzuhalten. 3 Satz 2 ist nicht auf Bauteile anzuwenden, die unter Ein-
haltung energiesparrechtlicher Vorschriften nach dem 31. Dezember 1983 errichtet oder er-
neuert worden sind. 4Wird bei Maßnahmen nach Satz 2 Buchstabe a der Wärmeschutz als 
Zwischensparrendämmung ausgeführt und ist die Dämmschichtdicke wegen einer innenseitigen 
Bekleidung oder der Sparrenhöhe begrenzt, so gilt die Anforderung als erfüllt, wenn die nach 
anerkannten Regeln der Technik höchstmögliche Dämmschichtdicke (bei einem Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)) eingebaut wird. 5Werden bei Maßnahmen nach 
Satz 2 Buchstabe b Gefälledächer durch die keilförmige Anordnung einer Dämmschicht aufge-
baut, so ist der Wärmedurchgangskoeffizient nach DIN EN ISO 6946: 2008-04 Anhang C zu 
ermitteln; der Bemessungswert des Wärmedurchgangswiderstandes am tiefsten Punkt der 
neuen Dämmschicht muss den Mindestwärmeschutz nach § 7 Absatz 1 gewährleisten. 
6Werden Maßnahmen nach Satz 2 ausgeführt und ist die Dämmschichtdicke im Rahmen dieser 
Maßnahmen aus technischen Gründen begrenzt, so gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn 
die nach anerkannten Regeln der Technik höchstmögliche Dämmschichtdicke (bei einem Be-
messungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)) eingebaut wird; werden Maßnahmen 
nach Satz 2 ausgeführt und wird hierbei der erste H albsatz angewendet, ist ein Bemes-
sungswert der Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,045 W/(m·K) einzuhalten, soweit Dämm-
Materialien in Hohlräume eingeblasen oder Dämm-Mate rialien aus nachwachsenden 
Rohstoffen verwendet werden. Die Sätze 1 bis 6 sind nur auf opake Bauteile anzuwenden. 
 
 
5 Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Räume (mit A usnahme von Dach-
räumen) sowie Decken nach unten gegen Erdreich, Auß enluft oder unbe-
heizte Räume  
 
1Soweit bei beheizten Räumen Wände, die an Erdreich oder an unbeheizte Räume (mit Aus-
nahme von Dachräumen) grenzen, oder Decken, die beheizte Räume nach unten zum Erd-
reich, zur Außenluft oder zu unbeheizten Räumen abgrenzen, ersetzt oder erstmals eingebaut 
werden, sind die Anforderungen der Tabelle 1 Zeile 5 einzuhalten. 2Dies ist auch anzuwenden, 
soweit derartige Bauteile in der Weise erneuert werden, dass  
 
a) außenseitige Bekleidungen oder Verschalungen, Feuchtigkeitssperren oder Drainagen an-

gebracht oder erneuert werden,  
b) Fußbodenaufbauten auf der beheizten Seite aufgebaut oder erneuert werden oder  
c) Deckenbekleidungen auf der Kaltseite angebracht werden.  
 
3Satz 2 ist nicht auf Bauteile anzuwenden, die unter Einhaltung energiesparrechtli-cher Vor-
schriften nach dem 31. Dezember 1983 errichtet oder erneuert worden sind. 4Werden Maß-
nahmen nach Satz 1 oder 2 ausgeführt und ist die Dämmschichtdicke im Rahmen dieser Maß-
nahmen aus technischen Gründen begrenzt, so gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn die 
nach anerkannten Regeln der Technik höchstmögliche Dämmschichtdicke (bei einem Bemes-
sungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)) eingebaut wird. 5Werden Maßnahmen 
nach Satz 1 oder 2 ausgeführt und wird hierbei Satz  4 angewendet, ist ein Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,045 W/(m·K) einzuhalten, soweit Dämm-Materialie n 
in Hohlräume eingeblasen oder Dämm-Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen ver-
wendet werden.  
 


